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11131079 :

Ihr Antrag auf Informationszugang vom 16. Mai 2020

Sehree

auf Ihren oben genannten Antrag ergeht nach 8 7 Abs.1 S. 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG)

folgender

Bescheid

1. Ihr Antrag wird abgelehnt.

2. Die Entscheidung ergeht gebühren- und auslagenfrei.

Begründung:

1.

Mit E-Mail vom 16. Mai 2020 beantragten Sie die Zusendungfolgender Informationen: „Kosten

für die Kanzlei Gleiss Lutz, im Bezug auf die Gerichtsverfahren gegendasInternetportal Frag-

. DenStaat.de, aufgrund einer Urheberrechtsverletzung.“

Der Antrag ist unbegründet.
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Es besteht kein Informationsanspruch auf Preisgabe von Anwaltshonorarenin einem bestimm-

ten Mandat (ausführlich hierzu und mit weiteren Fundstellen: OVG Berlin-Brandenburg, Urteil

vom 21.02.2019 - OVG 12 B 15/18).

Soist bereits nach 8 3 Nr. 4 Alt. 3 IFG ein Anspruch auf Informationszugang ausgeschlossen,

wenndie Information von einem gesetzlichen Berufsgeheimnis geschützt wird. Was nach an-

deren Vorschriften geheim gehalten werden muss, bleibt auch unter der Geltung des Informa-

tionsfreiheitsgesetzes geheim. Die Höhe der vereinbarten anwaltlichen Vergütung gehört zu

den von der Verschwiegenheitspflicht gemäß $ 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung ge-

schützten Geheimnissen.

Des Weiteren ist der Anspruch nach $ 6 S. 2 IFG ausgeschlossen. Bei den Rechnungs-

endsummenhandelt es sich um ein Geschäftsgeheimnis der Anwaltskanzlei, deren Veröffent-

lichung dazu geeignet wäre, die Wettbewerbsposition der Kanzlei empfindlich zu schwächen.

Gemäß $ 10 Abs. 1 S. 1 IFG werden Gebühren und Auslagenfür individuell zurechenbare

öffentliche Leistungen erhoben. Für ablehnende Ausgangsbescheide nach der Informations-

gebührenverordnungsind keine Auslagen und Gebühren vorgesehen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch

.beim Bundesinstitut für Risikobewertung, Max-Dohrn-Str. 8-10, 10589 Berlin, erhoben

werden.

Mit freundlichen Grüßen

im Auftrag
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Verwendete Rechtsvorschriften

BRAO Bundesrechtsanwaltsordnungin der im Bundesgesetzblatt Teil Ill, Gliederungs-

nummer 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel

14 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2602) geändert worden

ist.

IFG Informationsfreiheitsgesetz vom 5. September 2005 (BGBl. | S. 2722), das

durch Artikel 9 des Gesetzes vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) geän-

dert wordenist.

IFGGebV  Informationsgebührenverordnung vom 2. Januar 2006 (BGBl. I S. 6), die durch

Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. | S. 3154) geändert

wordenist.

 



 


